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Landesverordnung
zur Änderung der Gemeinde- und Kreiswahlordnung und der Landeswahlordnung

Vom 18. Oktober 2022
Aufgrund des § 59 Absatz 1 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 151), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
22. April 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 430), und auf-
grund des § 58 Absatz 1 des Landeswahlgesetzes 
vom 7. Oktober 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 442, 637), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. April 2021 (GVOBl. Schl.-H- S. 430) verordnet 
das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 
und Sport:

Artikel 1
Änderung der Gemeinde- und Kreiswahlordnung1)

Die Gemeinde- und Kreiswahlordnung vom 9. Dezem-
ber 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 643), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 1. Oktober 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 721), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 1 wird wie die Angabe „Absatz 5“ 
durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt

2. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 2 Absatz 3 
des Landesbehindertengleichstellungsgeset-
zes in der Fassung vom 18. November 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 582), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. April 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 76)“, durch die Angabe „§ 5 des 
Landesbehindertengleichstellungsgesetzes 
vom 29. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 364)“ 
ersetzt.

b) Nummer 11 erhält folgende Fassung:

„11.  bei Wahlen der Gemeinde- und Kreisver-
tretungen den Hinweis, dass Informati-
onen zur Wahl auch in Leichter Sprache 
sowie in anderen Sprachen im Internet 
verfügbar sind und auch beim für Wah-
len zuständigen Ministerium abgefordert 
werden können.

3. In § 13 Absatz 3 wird die Angabe „zuletzt 
geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
20. November 2019 (BGBl. I S. 1626)“ durch 
die Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2022 (BGBl. I S. 1182)“ 
ersetzt.

4. In § 18 Absatz 5 wird nach den Wörtern „In 
den Fällen des Absatzes“ die Zahl „3“ durch die 
Zahl „2“ ersetzt.

5. § 31 Absatz 1 erhalten die Sätze 3 und 4 fol-
gende Fassung:

1) Ändert LVO vom 9. Dezember 2019, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2021-1-9

„Die Bekanntmachung enthält die in § 23 Ab-
satz 2 bezeichneten Angaben; statt des Ge-
burtsdatums ist jeweils nur das Geburtsjahr 
der Bewerberin oder des Bewerbers, statt der 
Anschrift ist nur die Postleitzahl und der Wohn-
ort anzugeben. Weist eine Bewerberin oder ein 
Bewerber bis zur Zulassung der Wahlvorschläge 
gegenüber der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 
nach, dass für sie oder ihn im Melderegister 
ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist an-
stelle der Postleitzahl und dem Wohnort ih-
rer oder seiner Anschrift (Hauptwohnung) die 
Postleitzahl und der Ort der Erreichbarkeit zu 
verwenden.“

 6. § 34 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Bei einem Nachweis nach § 31 Absatz 1 Satz 4 
ist anstelle der Postleitzahl und dem Wohnort 
(Hauptwohnung) die Postleitzahl und der Ort der 
Erreichbarkeit anzugeben.“

 7. In § 49 Absatz 8 wird die Angabe „zuletzt 
geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom 
20. November 2019 (BGBl. I S. 1626)“ durch 
die Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 1, 1a 
und 1b des Gesetzes vom 16. September 2022 
(BGBl. I S. 1454)“ ersetzt.

 8. § 60 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird folgender neuer Satz 2 an-
gefügt:

„Auf Verlangen der Kreiswahlleiterin oder 
des Kreiswahlleiters sind auch die jeweiligen 
Wahlbezirksergebnisse zu übermitteln.“

b) Nach Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 
angefügt:

„(6) Die Ergebnisübermittlung kann über 
einen elektronischen Datenaustausch er-
folgen.“

 9. In § 61 Absatz 4 wird folgender neuer Satz 2 
angefügt:

„Die Zusammenstellung kann im Falle einer Er-
gebnisübermittlung über einen elektronischen Da-
tenaustausch nach § 60 Absatz 6 in Absprache 
mit der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter 
entfallen.“

10. § 72 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Wahl der hauptamtlichen Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister gelten die §§ 1 
bis 5, 7, 8, 10, 11 Absatz 1 bis 4 und Absatz 6, 
§§ 12 bis 21, 27, 29, 30, 35 bis 55, 58, 59, 61 
bis 63 Absatz 1 und 2, Absatz 3 Satz 1, Ab-
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satz 4 und 5 Satz 1 und 2, §§ 92, 93 Absatz 1 
und §§ 94 bis 99 entsprechend, soweit sich aus 
den Vorschriften dieses Abschnittes nicht etwas 
anderes ergibt.“

11. § 77 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter ordnet die zugelassenen Wahlvor-
schläge in der Reihenfolge, wie sie durch § 53 
Absatz 1 des Gesetzes bestimmt sind, und gibt 
sie bekannt. In kreisangehörigen Gemeinden 
genügt vereinfachte Bekanntmachung. Die Be-
kanntmachung enthält die in § 74 Absatz 2 
bezeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums 
ist jeweils nur das Geburtsjahr der Bewerberin 
oder des Bewerbers, statt der Anschrift ist nur 
die Postleitzahl und der Wohnort anzugeben. 
Weist eine Bewerberin oder ein Bewerber bis zur 
Zulassung der Wahlvorschläge gegenüber der 
Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahl-
leiter nach, dass für sie oder ihn im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist anstel-
le der Postleitzahl und dem Wohnort ihrer oder 
seiner Anschrift (Hauptwohnung) die Postleitzahl 
und der Ort der Erreichbarkeit zu verwenden.“

12. § 79 Absatz 1 Satz 7 wird wie folgt gefasst:

„Bei einem Nachweis nach § 77 Absatz 1 Satz 4 
ist anstelle der Postleitzahl und dem Wohnort 
(Hauptwohnung) die Postleitzahl und der Ort der 
Erreichbarkeit anzugeben.“

13. In § 87 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen.

b) In Absatz 4 Nummer 3 wird der 2. Halbsatz 
gestrichen; das Semikolon wird durch einen 
Punkt ersetzt.

c) In Absatz 5 Nummer 1 wird der 2. Halbsatz 
gestrichen; das Semikolon wird durch einen 
Komma ersetzt.

14. Die Anlage 1 wird durch die anliegende Neufas-
sung ersetzt.

15. Die Anlage 8 wird durch die anliegende Neufas-
sung ersetzt.

16. Die Anlage 9 wird durch die anliegende Neufas-
sung ersetzt.

17. Die Anlage 21 wird durch die anliegende Neu-
fassung ersetzt.

18. Die Anlage 22 wird durch die anliegende Neu-
fassung ersetzt.

19. Die Anlage 23 wird durch die anliegende Neu-
fassung ersetzt.

20. Die Anlage 34 wird durch die anliegende Neu-
fassung ersetzt.

Artikel 2
Änderung der Landeswahlordnung2)

Die Landeswahlordnung vom 9. Juli 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 224), zuletzt geändert durch Landesver-
ordnung vom 9. Juli 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 907), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 12 Absatz 3 wird die Angabe „zuletzt ge-
ändert durch Artikel 11 Absatz 4 des Gesetzes 
vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745)“ durch die 
Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2022 (BGBl. I S. 1182)“ 
ersetzt.

2. In § 28 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende Fas-
sung:

„Die Bekanntmachung enthält die in § 23 Ab-
satz 1 Satz 2 bezeichneten Angaben; statt des 
Geburtsdatums ist jeweils nur das Geburtsjahr der 
Bewerberin oder des Bewerbers, statt der Anschrift 
ist nur die Postleitzahl und der Wohnort anzuge-
ben. Weist eine Bewerberin oder ein Bewerber 
bis zur Zulassung der Wahlvorschläge gegenüber 
der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter 
nach, dass für sie oder ihn im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist, ist anstelle der 
Postleitzahl und dem Wohnort ihrer oder seiner 
Anschrift (Hauptwohnung) die Postleitzahl und der 
Ort der Erreichbarkeit zu verwenden; die Angabe 
eines Postfaches genügt nicht.“

3. In § 31 Absatz 3 erhalten die Sätze 2 und 3 fol-
gende Fassung:

„Die Bekanntmachung enthält bei den Kreiswahl-
vorschlägen die in § 23 Absatz 1 Satz 2, bei 
den Landeslisten die in § 29 Absatz 1 Satz 2 
bezeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums 
ist jeweils nur das Geburtsjahr der Bewerberin 
oder des Bewerbers, statt der Anschrift ist nur die 
Postleitzahl und der Wohnort anzugeben. Weist 
eine Bewerberin oder ein Bewerber auf einer Lan-
desliste gegenüber der Landeswahlleiterin oder 
dem Landeswahlleiter nach, dass für sie oder ihn 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist, ist anstelle der Postleitzahl und dem Wohn-
ort ihrer oder seiner Anschrift (Hauptwohnung) 
die Postleitzahl und der Ort der Erreichbarkeit zu 
verwenden; die Angabe eines Postfaches genügt 
nicht.“

4. In § 33 Absatz 1 wird Satz 4 wie folgt gefasst:

„Bei einem Nachweis nach § 28 Satz 3 ist bei den 
Angaben zur Erststimme anstelle der Postleitzahl 
und dem Wohnort (Hauptwohnung) die Postleit-
zahl und der Ort der Erreichbarkeit anzugeben.“

2) Ändert LVO vom 9. Juli 2019, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 111- 1-13
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5. In § 48 Absatz 8 wird die Angabe „zuletzt geän-
dert durch Artikel 14b des Gesetzes vom 6. Mai 
2019 (BGBl. I S. 646)“ durch die Angabe „zuletzt 
geändert durch Artikel 1, 1a und 1b des Gesetzes 
vom 16. September 2022 (BGBl. I S. 1454)“ 
ersetzt.

6. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird folgender neuer Satz 3 an-
gefügt:

„Auf Verlangen der Kreiswahlleiterin oder des 
Kreiswahlleiters sind auch die jeweiligen Wahl-
bezirksergebnisse zu übermitteln.“

b) Nach Absatz 6 wird folgender neuer Absatz 7 
angefügt:

„(7) Die Ergebnisübermittlung kann über einen 
elektronischen Datenaustausch erfolgen.“

7. In § 59 Absatz 4 wird folgender neuer Satz 3 
angefügt:

„Die Zusammenstellung kann im Falle einer Er-
gebnisübermittlung über einen elektronischen 
Datenaustausch nach § 58 Absatz 4 in Absprache 
mit der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter 
entfallen.“

8. § 70 Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.

9. Die Anlage 18 wird durch die anliegende Neufas-
sung ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Oktober 2022

D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
Ministerin

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport
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Anlage 1
(zu § 12 Absatz 1 GKWO)

(Wahlbenachrichtigung)
(DIN A4)

Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters

Frau/Herrn
Vorname Nachname
Straße/Hausnummer
Postleitzahl/Wohnort

Wahlbenachrichtigung1

für die Wahl der Gemeinde- und Kreisvertretungen / für die Wahl der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters2 / Stichwahl am Sonntag, [Datum]3

Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger,

Sie sind in das Wählerverzeichnis eingetragen und können in folgendem Wahlbezirk wählen:

Wahlkreis:4
Wahlraum: Wahlbezirk:

barrierefrei / Wählerverzeichnisnr.;
nicht barrierefrei5

Auskünfte zu barrierefreien Wahlräumen erhalten Sie unter der Telefonnummer [Telefon] und auf 
[Internetadresse].6

Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Bringen Sie diese Benachrichtigung zur Wahl mit und halten Ihren Personalausweis -
Unionsbürger: Ihren Identitätsausweis - oder Reisepass bereit.

Wenn Sie in einem anderen Wahlraum des Gemeindewahlkreises / der Gemeinde7 oder durch 
Briefwahl wählen wollen, benötigen Sie einen Wahlschein. Voraussetzung für die Erteilung eines 
Wahlscheins ist ein Antrag. Diesen können Sie mit dem umseitigen Muster stellen und bei 

der Gemeindewahlleiterin / dem Gemeindewahlleiter 8

abgeben, in einem frankierten Umschlag oder per Fax an [Faxnummer]9 abschicken. Sie können aber 
auch ohne Verwendung des umseitigen Musters die Erteilung eines Wahlscheins persönlich bei 
Vorsprache, schriftlich oder elektronisch beantragen (E-Mail an [Mailadresse] oder Onlineformular 
unter [Internetadresse]10). In diesen Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr 
Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. Um die 
Angabe der oben abgedruckten Nummer, mit der Sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind, wird 
gebeten.

Wahlscheinanträge werden nur bis [2. Tag vor der Wahl], 12:00 Uhr, oder bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr entgegengenommen.

Wahlscheine nebst Briefwahlunterlagen werden auf dem Postweg übersandt. Sie können auch 
persönlich bei der Gemeinde abgeholt werden. Wer für eine andere Person Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Etwaige Unrichtigkeiten in 
Ihrer oben aufgeführten Anschrift teilen Sie bitte der Gemeinde mit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Gemeindewahlleiterin / Ihr Gemeindewahlleiter
                                                          
1 Muster für die Versendung der Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite ist ein Vordruck für den Wahlscheinantrag (Anlage 1a) aufzudrucken.
2 Nichtzutreffendes entfällt; ggf. Hinweis auf Stichwahl vorsehen.
3 Wahltag eintragen
4 Nur zur Wahl der Gemeinde- und Kreisvertretungen
5 Für jeden Wahlraum ist anzugeben, ob er barrierefrei zu erreichen ist.
6 Telefonnummer und Internetadresse der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters; es können weitere Rufnummern
- z.B. für allgemeine Informationen - angegeben werden.

7 Nichtzutreffendes entfällt.
8 Name, Anschrift und Öffnungszeiten der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters
9 Fax-Anschluss der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters
10 Wenn zutreffend Internetadresse der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters

Informationen zur Wahl4
in Leichter Sprache 
in anderen Sprachen
in Gebärdensprache

www.wahlen.sh
oder

0431 - 9 88 77 66



912 Nr. 15Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 17. November 2022

 
An  
die Gemeindewahlleiterin/den Gemeindewahlleiter *) 
die Kreiswahlleiterin/den Kreiswahlleiter *) 
 
_____________________________________ 
 
 

Unmittelbarer Wahlvorschlag 
für die Gemeindewahl – Kreiswahl *) 

 
am  ___________________ 

 
in der Gemeinde – im Kreis *)   _______________________________________________________________ 
 
 im Wahlkreis      _______________________________________________________________ 
 
 
1. Aufgrund der §§ 18 ff. des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und des § 23 der Gemeinde- und 

Kreiswahlordnung wird als Bewerberin/Bewerber vorgeschlagen: 
 
 
 Familienname   ___________________________________________________ 
 
 Vorname, bei mehreren 
 Vornamen Rufname(n)  ___________________________________________________ 
 
 Beruf oder Stand   ___________________________________________________ 
 
 Geburtsdatum   ___________________________________________________ 
 
 Staatsangehörigkeit  ___________________________________________________ 
 
 Anschrift (Hauptwohnung) 
 Straße, Hausnummer   ___________________________________________________ 
 
 Postleitzahl, Wohnort  ___________________________________________________ 
 
 
2. Die Bewerberin/Der Bewerber tritt für folgende Partei 1) – für folgende Wählergruppe 1) auf: 
  

_______________________________________________________________________________ 
 (Name der Partei/Wählergruppe und Kurzbezeichnung) 

 

 Die Bewerberin/Der Bewerber tritt als Einzelbewerberin / Einzelbewerber auf  1)  
 
 
 
3. Vertrauensperson für den Wahlvorschlag ist 

 _______________________________________________________________________________ 
 (Familienname, Vorname) 
 _______________________________________________________________________________ 
 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon, E-Mail) 
 

 Stellvertretende  Vertrauensperson ist 
 

_______________________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname) 
_______________________________________________________________________________ 

 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon, E-Mail) 
 

 
4. Dem Wahlvorschlag sind _________ Anlagen beigefügt, und zwar 

 

Anlage 8
(zu § 23 GKWO)
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 2 

a) Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12 GKWO, 
 
b) Bescheinigung der Wählbarkeit der Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 14 

GKWO, 
 
c) die Versicherung an Eides Statt der Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 

GKWO, 6)  
 
d) Erklärung der Leiterin/des Leiters der Versammlung über die Aufstellung der Bewerberinnen 

und Bewerber nach dem Muster der Anlage 17 GKWO, 2)  
 
e) Satzung und Programm der Partei/Wählergruppe sowie Nachweis, dass der Vorstand nach de-

mokratischen Grundsätzen gewählt wurde. 3)   
 
 

____________________ 
(Ort, Datum) 
 
(Persönliche und handschriftliche Unterschrift von der zuständigen Leitung der Partei/Wählergruppe 4)  
oder der oder des Wahlberechtigten)  
 
 
 
______________________        _____________________              ____________________ 
                   (Unterschrift)                                             (Unterschrift)                                                  (Unterschrift) 

 

______________________        _____________________              _____________________ 
       (Name in Druckbuchstaben)             (Name in Druckbuchstaben)              (Name in Druckbuchstaben) 

 

 
  

______________________        _____________________              _____________________ 
                      (Funktion) 5)                                               (Funktion) 5)                                                     (Funktion) 5) 

 
 
 
 
____________________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt. 
1) Nichtzutreffendes streichen.  
2) Die Erklärung kann für mehrere Bewerberinnen und Bewerber gemeinsam in einer Ausfertigung eingereicht werden. 
3)  Diese Unterlagen brauchen nur den Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen beigefügt zu werden, die nicht mit 

mindestens einer oder einem für sie in Schleswig-Holstein aufgestellten und gewählten Vertreterin oder Vertreter im Deut-
schen Bundestag, im Schleswig-Holsteinischen Landtag, in der Vertretung des Wahlgebiets oder, bei Gemeindewahlen, in der 
Vertretung des Kreises vertreten sind. Eine Ausfertigung für alle Wahlvorschläge genügt. Die Unterlagen sind entbehrlich, 
wenn sie dem Innenministerium eingereicht wurden und eine Bestätigung (Bekanntmachung) hierüber vorliegt. 

4) Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von der für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein (mind. 3 Personen, darunter Vorsitzende/r oder Stellvertreter/in). Im Zweifelsfall gilt das satzungs-
gemäße Organ der nächsten übergeordneten Gliederungsstufe als zeichnungsbefugt. 

5) Entfällt bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GKWG). 
6) Diese Versicherung an Eides Statt ist nur von einer Bewerberin/einem Bewerber abzugeben, die/der nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzt. 
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An  
die Gemeindewahlleiterin/den Gemeindewahlleiter *) 
die Kreiswahlleiterin/den Kreiswahlleiter *) 
 
_____________________________________ 
 
 

Listenwahlvorschlag 
für die Gemeindewahl – Kreiswahl *) 

 
 
der/des ____________________________________________________________________________ 

(Name der Partei/Wählergruppe und Kurzbezeichnung) 
 

 
für die Gemeindewahl – Kreiswahl *) am ________________   
 
in der Gemeinde – im Kreis *) _______________________________________________________________ 
 
 
1. Aufgrund der §§ 18 ff. des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und des § 23 der Gemeinde- und 

Kreiswahlordnung werden als Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen: 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
Familienname 

--- 
Vorname, bei mehreren 
Vornamen Rufname(n) 

 
Beruf 
oder 

Stand 

 
Geburts-
datum 

 
Staats-an-
gehörigkeit 

 
Anschrift  
(Hauptwohnung)  
- Straße, Hausnummer 
- Postleitzahl, Wohnort 
 

1 
 
  ......................................  
 

  
  

  
  ....................................  
 

2 
 
  ......................................  
 

   
 

  
  ....................................  
 

3 
 
  ......................................  
 

  
  
 

  
  ....................................  
 

 
 usw. 
  
2. Von den unter Nr. 1 genannten Bewerberinnen und Bewerbern sind gleichzeitig in einem unmittel-

baren Wahlvorschlag im Wahlgebiet für dieselbe Partei/Wählergruppe vorgeschlagen: 
 

Lfd. Nr. 
der Liste 

zu 1 
Name 

Wahlkreis, in dem als unmittelbare Be-
werberin/unmittelbarer Bewerber vor-

geschlagen 
   

   

   

 
usw. 

  

Anlage 9
(zu § 23 GKWO)
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3. Vertrauensperson für den Wahlvorschlag ist 

 _______________________________________________________________________________ 
 (Familienname, Vorname) 
 _______________________________________________________________________________ 
 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon, E-Mail) 
 

 Stellvertretende  Vertrauensperson ist 
 

_______________________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname) 
_______________________________________________________________________________ 

 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon, E-Mail) 
 
 
4. Dem Listenwahlvorschlag sind _________ Anlagen beigefügt, und zwar 

 
a) ____Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber nach dem Muster der Anlage 12 GKWO 1), 

 
b) ____Bescheinigungen der Wählbarkeit der Bewerberinnen und Bewerber nach dem Muster der 

Anlage 14 GKWO 2), 
 

c) ____ Versicherungen an Eides Statt der Bewerberinnen und Bewerber nach dem Muster der 
Anlage 15 GKWO 5),  2)),  

 
d) Erklärung der Leiterin/des Leiters der Versammlung über die Aufstellung der Bewerberinnen 

und Bewerber nach dem Muster der Anlage 17 GKWO) 2),   
 

e) Satzung und Programm der Partei/Wählergruppe sowie Nachweis, dass der Vorstand nach de-
mokratischen Grundsätzen gewählt wurde 2), 3).  

 
____________________ 
(Ort, Datum) 
 
(Persönliche und handschriftliche Unterschrift von der zuständigen Leitung der Partei/Wählergruppe 4)   
 

 
______________________        ____________________              ______________________ 
                   (Unterschrift)                                           (Unterschrift)                                                      (Unterschrift) 

 

______________________        _____________________              _____________________ 
       (Name in Druckbuchstaben)             (Name in Druckbuchstaben)              (Name in Druckbuchstaben) 

 

______________________        ____________________              ______________________ 
                    (Funktion)                                                (Funktion)                                                            (Funktion) 

____________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt 
1) Die Erklärung entfällt hier bei Bewerberinnen und Bewerbern, von denen eine entsprechende Erklärung dem unmittelbaren 

Wahlvorschlag beigefügt ist und diese Erklärung auch die Zustimmung zur Benennung im Listenwahlvorschlag enthält.  
2) Entfällt, wenn die Unterlage einem unmittelbaren Wahlvorschlag beigefügt ist.  
3)  Diese Unterlagen brauchen nur den Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen beigefügt zu werden, die nicht mit 

mindestens einer oder einem für sie in Schleswig-Holstein aufgestellten und gewählten Vertreterin oder Vertreter im Deutschen 
Bundestag, im Schleswig-Holsteinischen Landtag, in der Vertretung des Wahlgebiets oder, bei Gemeindewahlen, in der Vertre-
tung des Kreises vertreten sind. Eine Ausfertigung für alle Wahlvorschläge genügt. Die Unterlagen sind entbehrlich, wenn sie 
dem Innenministerium eingereicht wurden und eine Bestätigung (Bekanntmachung) hierüber vorliegt. 

4) Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von der für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein (mind. 3 Personen, darunter Vorsitzende/r oder Stellvertreter/in).  Im Zweifelsfall gilt das satzungs-
gemäße Organ der nächsten übergeordneten Gliederungsstufe als zeichnungsbefugt. 

5) Diese Versicherung an Eides Statt ist nur von einer Bewerberin/einem Bewerber abzugeben, die/der nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt. 
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Stimmzettel
für die Gemeindewahl
in der Gemeinde N1) 2)

am _______________       Wahlkreis 1 – NN3)

Sie haben 34) Stimmen

Sie können Ihre Stimmen beliebig verteilen. 5)

Nicht mehr als 34) Stimmen vergeben,
sonst ist der Stimmzettel ungültig!

1 Partei A 6)

a) Schmidt, Brigitte
Landwirtin, 24444 N…

b) Holtz, Paul
Lehrer, 24444 N…

c) Zander, Elke
Krankenschwester, 24444 N…

7 Wählergruppe R 6)

a) Petersen, Peter
Tischlermeister, 24444 N…

b) Lüders, Eva
Hausfrau, 24444 N…

c) Brodersen, Uwe
Angestellter, 24444 N…

9 Einzelbewerberin Engels, Erika
Rechtsanwältin, 24444 N…

_____________________________
1) Für die Gemeinde N ist eine Wohnbevölkerung von 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zugrunde 

gelegt. Da nach § 9 Absatz 2 GKWG somit in drei Wahlkreisen je drei unmittelbare Vertreterinnen/Vertreter 
zu wählen sind und nach § 9 Absatz 4 GKWG jede und jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen hat, wie 
unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, hat jede Wählerin und jeder Wähler drei Stimmen.

2) Bei Kreiswahlen: „für die Kreiswahl im Kreis…“.
3) Entfällt in ungeteilten Wahlgebieten.
4) Hier ist die Anzahl der im Wahlkreis zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter einzusetzen.
5) Entfällt in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und in den Kreisen.
6) Es sind der volle Name der Partei/Wählergruppe und ggf. die Kurzbezeichnung anzugeben.

In
dieser 
Spalte 

ankreuzen

Anlage 21
(zu § 34 GKWO)
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Anlage 22 
(zu § 79 Absatz 1 GKWO) 

 

 
 

Stimmzettel 
 

für die Wahl – Stichwahl1) 
 

der (Ober-)Bürgermeisterin / des (Ober)Bürgermeisters1) 
der Gemeinde/Stadt1) _________________  

 
am _________ 

 
 

Sie haben eine Stimme 
 

Nur eine Bewerberin oder einen Bewerber in einem der Kreise ankreuzen,                  
sonst ist der Stimmzettel ungültig! 
 

 
Nr. Wahlvorschlag 

eingereicht von 
Bewerberin oder Bewerber  

1 

 
Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
(SPD) 

 

 
 
Lehmann, Rainer 
Beamter 
24444 Luisentoft 
 
 

 

2 

 
Unabhängige 
Wählergemeinschaft  
(UWG) 

 

 
 
Meier, Renate 
Rechtsanwältin 
24105 Kiel 
 
 

 

3 Einzelbewerber 

 
 
Petersen, Peter 
Diplom-Verwaltungswirt 
23539 Lübeck 
 
 

 

4 

Christlich 
Demokratische Union 
Deutschlands (CDU) 
und  
Freie Demokratische 
Partei (FDP)  

 
Schmidt, Gerhard 
Geschäftsführer 
24123 Kiel 
 
 
 

 

 

_____________________________ 
1)    Nichtzutreffendes entfällt  



918 Nr. 15Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 17. November 2022

Stimmzettel

für die Wahl – Stichwahl 1)

der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters
der Gemeinde _________________)

am _________

Sie haben eine Stimme

Nur JA oder NEIN ankreuzen, sonst ist der Stimmzettel ungütig!

Wahlvorschlag 
eingereicht von

Bewerberin oder Bewerber

Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
(SPD)

Lehmann, Rainer
Beamter
24444 Luisentoft

JA NEIN

_______
1)    Nichtzutreffendes entfällt 

Anlage 23
(zu § 79 Absatz 1 GKWO)
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Anlage 34 
(zu § 61 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 GKWO) 

-Stapelverfahren -  
 

  
 
Gemeinde: 
 
Kreis 
 
Wahlkreis:*) 
 
Wahlbezirk:  
 
 

Wahlniederschrift 
über die Gemeindewahl – Kreiswahl – *) 

Wahl / Stichwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters *) 
am__________________ 

 
1. Wahlvorstand 

Zu der Gemeindewahl – Kreiswahl – Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters *) 
waren für den Wahlbezirk vom Wahlvorstand erschienen: 

 
Nr. Name Vorname Funktion 
1   Wahlvorsterin / Wahlvorsteher 

2   1. stellv. Wahlvorsteherin / Wahlvor-
steher (zugleich Beisitzer/in) 

3   2. stellv. Wahlvorsteherin / Wahlvor-
steher (zugleich Beisitzer/in) 

4   Schriftführerin / Schriftführer 
(zugleich Beisitzer/in) 

5   stellv. Schriftführerin / Schriftführer 
(zugleich Beisitzer/in) 

6   Beisitzerin / Beisitzer 
7   Beisitzerin / Beisitzer 
8   Beisitzerin / Beisitzer 
9   Beisitzerin / Beisitzer 

10   Beisitzerin / Beisitzer 
 
Anstelle des/der nicht erschienenen Mitglieds/Mitglieder des Wahlvorstands ernannte die Wahl-
vorsteherin /der Wahlvorsteher den/die folgenden anwesenden – herbeigerufenen – Wahlberech-
tigten zu(m) Mitglied(ern) des Wahlvorstands: 

Nr. Name Vorname Funktion Uhrzeit 
1     
2     

 
Als Hilfskräfte waren hinzugezogen: 

Nr. Name Vorname Aufgabe 
1    
2    

 
 
2. Wahlhandlung 

 
2.1 Beginn der Wahlhandlung…………………………………………………………..     Uhr. 

 
2.2 Der Wahlvorstand stellte fest 1)  (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

  
 dass er von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter die Mitteilung  

erhalten hatte, dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt worden sind …………….... 
 
 dass ihm von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter ein Verzeichnis  

über die für ungültig erklärten Wahlscheine übergeben worden war. ……….………….. 
 

 

 

(Nummer und Name) 

(Nummer) 

Diese Wahlniederschrift muss am Schluss (Num-
mer 11) von allen anwesenden Mitgliedern des 
Wahlvorstands unterschrieben werden! 
 
Es sind die in Nummer 10 der Wahlniederschrift 
genannten Verfahrensschritte zu beachten! 
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2.3 Besondere Vorfälle   (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 
 haben sich nicht ereignet. ……………………………………………………………..…….. 
  
 haben sich ereignet.  

Es wurden hierüber Niederschriften angefertigt und als Anlagen beigefügt …………… 
 

 
2.4 Beweglicher Wahlvorstand    (sofern kein beweglicher Wahlvorstand  eingesetzt wurde, ist Nr. 2.4 zu streichen!) 

 
Für die Stimmabgabe in den nachfolgend aufgeführten Krankenhäusern, Alten- oder Pflegehei-
men, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten wurde durch die Gemeinde-
wahlleiterin/durch den Gemeindewahlleiter ein beweglicher Wahlvorstand gebildet: 
 
 
 
 
Dieser setzte sich aus folgenden drei Mitgliedern des Wahlvorstands zusammen: 

 
 
 
 
 
 
2.5 Briefwahl   (Bitte Zutreffendes ankreuzen)
  

Dieser Wahlbezirk war nach § 16 Absatz 1 Satz 2 GKWG für die  
Briefwahl bestimmt        Ja       Nein 
 
(sofern der Wahlbezirk nicht für die Briefwahl bestimmt worden ist, sind die weiteren Angaben in Nr. 2.5 zu streichen!) 
 
 
Ausgewertet wurden die Wahlbriefe aus folgenden Wahlbezirken 
 
 

 Der Wahlvorstand stellte fest, dass ihm insgesamt  ……………………….                    Wahlbriefe 
übergeben worden waren  
 
 

2.5.1 Zugelassen wurden, ohne dass vorher Bedenken erhoben  
worden waren ………………………………………………………………….                    Wahlbriefe.  
 
 

2.5.2 Durch Beschluss wurden nach § 35 Absatz 2 Nummer 1 GKWG  
 zurückgewiesen, 

 
- weil der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen war ……….……..….   Wahlbriefe, 

 
- weil der Wahlbriefumschlag keinen oder  

keinen gültigen Wahlschein enthielt .…………………………………….   Wahlbriefe, 
 
- weil der Wahlbriefumschlag keinen Stimmzettelumschlag enthielt ..…   Wahlbriefe, 
 
- weil weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag 

verschlossen war …………………………………………………….……..   Wahlbriefe, 
 
- weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge,  

aber nicht die gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen  
Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl versehener Wahlscheine  
enthielt …………………………………………………………………….…   Wahlbriefe, 

 

 

 

 

 

Bezeichnung der Einrichtungen 
1. 
2. 

Name der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers bzw. der Stellvertreterin/des Stellvertreters;  Namen der 2 Beisitzer/innen 

1. 
2. 
3. 

Nummern der Wahlbezirke 
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- weil die Wählerin oder der Wähler oder die Hilfsperson die  
vorgeschriebene Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl  
auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hatte ……………….…..……   Wahlbriefe, 
 

- weil kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war……..…..  Wahlbriefe, 
 

- weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der offensichtlich  
in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen 
abwich oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthielt ...……….….   Wahlbriefe, 
 
 

Insgesamt wurden durch Beschluss zurückgewiesen…………………….   Wahlbriefe. 
 
 

2.5.3 Von den Wahlbriefen, gegen die zunächst Bedenken 
erhoben worden waren, wurden durch Beschluss zugelassen……….…   Wahlbriefe. 

 
 
2.5.4 Insgesamt wurden zugelassen  (Summe aus Nummer 2.5.1 und 2.5.3) ……   Wahlbriefe. 

 
 

2.6 Schluss der Wahlhandlung ……………………………………………………..            Uhr. 
 
 
 

3 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
 

3.1 Wahlberechtigte 
 
Die Schriftführerin / der Schriftführer übertrug aus dem Abschluss des Wählerverzeichnisses (§§ 
17 und 42 Absatz 1 GKWO) die Zahlen der Wahlberechtigten in diese Wahlniederschrift (Num-
mer 4 unter „A 1“, „A 2“ und „A 1 + A 2“). 
 
 

3.2 Wählerinnen und Wähler 
 

3.2.1 Die Stimmzettel wurden gezählt.  
Die Zählung für die Gemeindewahl – Kreiswahl –  
Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters *) ergab …….......  Stimmzettel 
 
        = Wählerinnen und Wähler (B) 
 

3.2.2 Die Schriftführerin/der Schriftführer zählte die Stimmabgabevermerke  
im Wählerverzeichnis und die entgegengenommenen Wahlscheine.  
 
Die Zählung hatte folgendes Ergebnis: 
 
Anzahl der Stimmabgabevermerke  
im Wählerverzeichnis ………………………….……….………(Kennbuchstabe B 1) 
 
 
Anzahl der Wahlscheine  
von Urnenwählerinnen/Urnenwählern …………………….. (Kennbuchstabe B 2 a) 
 
 
Anzahl der Wahlscheine  
von Briefwählerinnen/Briefwählern …………………….…(Kennbuchstabe B 2 b) 4) 
 
 
Summe  (= Wählerinnen und Wähler)……………………….  (Kennbuchstabe B) 
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Die vorstehend ermittelte Summe der Wählerinnen und Wähler (B)  
und die unter Nummer 3.2.1 ermittelte Anzahl der Stimmzettel stimmten überein………. 
 (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
Die unter Nummer 3.2.2 ermittelten Zahlen wurden in Nummer 4 unter 
B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragen. 

  

 
3.2.3 Die unter Nummer 3.2.1 und 3.2.2 ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler (B)  

stimmten trotz wiederholter Zählung nicht überein …………………................................... 
  (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Es wird hierzu folgende Begründung 5)  gegeben: 
 
 

 
Im Folgenden wurde deshalb von der unter Nummer 3.2.1 ermittelten Zahl ausgegangen. Die in 
Nummer 3.2.2 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragenen Zahlen wurden entsprechend geän-
dert. 
Die geänderten Zahlen wurden in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragen. 

 
 
3.3 Stimmenzählung 

 
3.3.1 Zählung der Stimmen vorbehaltlich Nummer 3.3.2 

 
Der Wahlvorstand führte die Stimmenzählung nach den Bestimmungen des § 58 Absatz 1 bis 4 
GKWO durch. Dabei wurden die nach § 58 Absatz 1 Nummer 3 geordneten Stimmzettel (d.h. 
auch diejenigen, die zweifelsfrei nach § 35 Absatz 1 GKWG als ungültig zu bewerten sind) zu-
nächst ausgesondert (siehe Nummer 3.3.2). 

 
 
3.3.2 Behandlung der nach § 58 Absatz 1 Nummer 3 GKWO geordneten Stimmzettel 

 
Nunmehr entschied der Wahlvorstand jeweils durch Beschluss über die Gültigkeit der Stimmen, 
die auf den nach § 58 Absatz 1 Nummer 3 GKWO geordneten Stimmzetteln abgegeben worden 
waren; er verfuhr dabei nach § 58 Absatz 5 GKWO. 
 
Diese Stimmzettel wurden fortlaufend nummeriert  
und sind als Anlagen beigefügt, und zwar …….....….von            bis            =     Stimmzettel. 
 
 

3.4 Ermittlung des Stimmenergebnisses 
 
Die nach Nummer 3.3.1 und 3.3.2 ermittelten Zahlen der ungültigen Stimmen und der jeweils für 
die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen wurden von der Schriftfüh-
rerin/dem Schriftführer zusammengezählt und in diese Wahlniederschrift (Nummer 4) eingetra-
gen. Zwei von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher bestimmte Beisitzerinnen/Beisitzer prüf-
ten die Zusammenzählung. 
Die Ergebnisse wurden in Nummer 4 unter „Ungültige Stimmen“ und „Gültige Stimmen“ einge-
tragen. 
 
 

3.5 Erneute Zählung  (wenn keine erneute Zählung stattgefunden hat, ist Nummer 3.5 zu streichen) 
 
Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstands 
 
 
 
beantragte(n) vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen, 
weil 
 
 

 

 

Nr. Nr. An-
zahl 

Vorname, Name 

Angabe der Gründe 
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Daraufhin wurde der Zählvorgang wiederholt.  
Das in Nummer 4 dieser Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis für den Wahlbezirk 
 

 wurde mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt……………………………………….. 
 

 wurde berichtigt …………………………………………………………………………………. 
  
 (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 
4 Wahlergebnis 

 
Wahlberechtigte (s. Nummer 3.1) 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A 1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk 
„W“ (Wahlschein) 

 

A 2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk 
„W“ (Wahlschein) 

 

A 1 + A 2 Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberech-
tigte 

 

 
 
Wählerinnen und Wähler (s. Nummer 3.2) 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

B 1 Urnenwählerinnen und Urnenwähler laut Stimmabgabever-
merk im Wählerverzeichnis  

 

B 2 
B 2 a Urnenwählerinnen und Urnenwähler mit Wahlschein  

B 2 b Briefwählerinnen und Briefwähler 4)  

B Wählerinnen und Wähler insgesamt (B 1 + B 2 a + B 2 b)  

 
Ungültige Stimmen (s. Nummer 3.4) 

 
Kennbuch-

stabe Bezeichnung Anzahl 

C Ungültige  Stimmen  
 
 

Gültige Stimmen (s. Nummer 3.4) 
 

Kenn-
buch-
stabe 

Nr. Familien- und Vornamen  
der Bewerberinnen und Bewerber 

Partei / 
Wähler-

gruppe 6) 
Stimmenzahl 8) 

 nach den Angaben auf dem Stimmzettel  
     

    

    

    

D Gültige  Stimmen insgesamt   (= B abzüglich C)  
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5 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
 
Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher gab das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in Nummer 
4 dieser Wahlniederschrift enthaltenen Angaben mündlich bekannt. 

 
 

6 Schnellmeldung 
 
Das Wahlergebnis aus Nummer 4 dieser Wahlniederschrift wurde auf den Vordruck der Schnell-
meldung übertragen 7)  und auf schnellstem Wege 
 
telefonisch                   durch Boten   Bitte Zutreffendes ankreuzen   
 
übermittelt an      
 
 

7 Anwesenheit des Wahlvorstands 
 
Anwesend waren während der Wahlhandlung immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvor-
stands, darunter die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher und die Schriftführerin/der Schriftführer 
oder die jeweilige Stellvertreterin/der jeweilige Stellvertreter; bei der Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses alle unter Nummer 1 dieser Wahlniederschrift aufgeführten Mitglieder des 
Wahlvorstands. 
 
 

8 Öffentlichkeit 
 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren öffentlich. 
 
 

9 Anlagen 
 
Dieser Wahlniederschrift sind als Anlagen beigefügt: 
 
- die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, 
 
- die von den Urnenwählerinnen und Urnenwählern entgegengenommenen Wahlscheine, über 

die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, 1) 
 
- die Wahlbriefe, die der Wahlvorstand zurückgewiesen hat, in einem versiegelten Paket, 1), 4) 
 
- die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, ohne dass die Wahl-

briefe zurückgewiesen wurden. 1), 4) 
 
 
10 Verfahren bei der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung 

 
Vom Wahlvorstand wurde bei der Wahlhandlung und bei der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk das nachfolgend beschriebene Verfahren eingehalten: 
 
Vorbereitung der Wahlhandlung 

 
 Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher verpflichtete die Beisitzerinnen und Beisitzer des 

Wahlvorstands zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit 
über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere 
über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten. Sie/er unterrichtete sie 
über ihre Aufgaben. 

 
 Abdrucke des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und der Gemeinde- und Kreiswahlord-

nung lagen im Wahlraum vor. 
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 Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsmäßigem Zustand be-
fand und leer war. Danach wurde die Wahlurne verschlossen. Die Wahlvorsteherin/der 
Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung.  

 
 Die Wahlkabinen waren vorschriftsmäßig hergerichtet. 

 
 Sofern erforderlich: 

Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher berichtigte das Wählerverzeichnis nach dem Ver-
zeichnis der nachträglich ausgestellten Wahlscheine, indem sie/er bei den Namen der 
Wahlberechtigten, die nachträglich Wahlscheine erhalten hatten, in der Spalte für die 
Stimmabgabe den Vermerk „Wahlschein“ oder den Buchstaben „W“ eintrug. Die Wahlvor-
steherin/der Wahlvorsteher berichtigte dementsprechend die Zahlen im Abschluss des 
Wählerverzeichnisses in der dafür vorgesehenen Spalte und bescheinigte dies an der vor-
gesehenen Stelle. 

 
 
Wahlhandlung  (Nr. 2) 
 

 Zu Nummer 2.3 (Besondere Vorfälle) 
 
Beispiele für besondere Vorfälle bei der Wahlhandlung: 
 
- Zurückweisung von Wählerinnen und Wählern (§ 45 Absatz 5 und 6 GKWO) 
- Aushändigung eines neuen Stimmzettels (§ 45 Absatz 7 GKWO) 
- Zurückweisung von Wahlscheinwählerinnen und Wahlscheinwählern (§ 47 Absatz 2 

GKWO) 
 

 Zu Nummer 2.4 (Beweglicher Wahlvorstand) 
Sofern ein beweglicher Wahlvorstand eingesetzt ist: 
 
Der bewegliche Wahlvorstand begab sich unter Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne 
und der erforderlichen Stimmzettel zu der von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeinde-
wahlleiter bestimmten Zeit in die Einrichtungen und führte dort die Wahl nach den Bestim-
mungen des § 50 Absatz 3 und 4 in Verbindung mit § 49 Absatz 6 bis 8 GKWO durch. 
 
Nach Schluss der Stimmabgabe brachte der bewegliche Wahlvorstand die verschlossene 
Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den Wahlraum zurück. Hier blieb die ver-
schlossene Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen Wahlhandlung unter ständiger Auf-
sicht des Wahlvorstands. 
 

 Zu Nummer 2.5 (Briefwahl) 
Sofern der Wahlbezirk nach § 16 Absatz 1 Satz 2 GKWG für die Briefwahl bestimmt ist: 
 
Die Wahlbriefe wurden wie folgt behandelt: 
 
1. Eine Beisitzerin/ein Beisitzer öffnete die Wahlbriefe nacheinander und entnahm ihnen 

den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. War ein Wahlschein im Verzeichnis 
der für ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt (s. Nummer 2.2) oder wurden sonst 
gemäß § 35 Absatz 2 Nummer 1 GKWG Bedenken gegen den Wahlbrief erhoben, 
wurde dieser ausgesondert und später dem Wahlvorstand zur Beschlussfassung vor-
gelegt (s. Nummer 3.3.2). Lag kein Grund zur Beanstandung vor, wurde der Stimm-
zettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gelegt. Eine Beisitzerin/ein Beisitzer sam-
melte die Wahlscheine. 

 
2. Wurden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, beschloss der Wahlvorstand über 

die Zulassung oder Zurückweisung (Verfahren wie. Ziff. 1). Wurde der Wahlbrief zu-
gelassen und war der Wahlschein Anlass der Beschlussfassung, wurde er 

 dieser Wahlniederschrift beigefügt 1) 
 der Wahlniederschrift über die Kreiswahl beigefügt 2). 
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3. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe wurden samt Inhalt ausgesondert, mit einem Ver-
merk über den Zurückweisungsgrund versehen, wieder verschlossen, fortlaufend 
nummeriert und in einem versiegelten Paket  

 dieser Wahlniederschrift beigefügt 1) 
 der Wahlniederschrift über die Kreiswahl beigefügt 2). 

 
Hinweis:   Die Einsenderinnen und Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden 
nicht als Wählerinnen und Wähler gezählt. Ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben. 

 
 Zu Nr. 2.6 (Schluss der Wahlhandlung) 

 
Von 18.00 Uhr an wurden nur noch die im Wahlraum anwesenden Wahlberechtigten zur 
Stimmabgabe zugelassen. Danach erklärte die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher die 
Wahlhandlung für geschlossen. Alle nicht benutzten Stimmzettel wurden vom Wahltisch 
entfernt. 

 
 Zu Nummer 3.2.1 (Zählung der Stimmzettel) 

 
Anwendungsfall 1:  ohne Briefwahl 
Die Wahlurne wurde geöffnet.  
(Bei Bedarf: Ihr Inhalt wurde mit dem Inhalt der Wahlurne des beweglichen Wahlvorstands 
vermischt).  
 
Danach wurden die Stimmzettel – nach Kreiswahl, Gemeindewahl und Wahl/Stichwahl der 
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters getrennt gelegt und jeweils – 3) gezählt.  
 
Anwendungsfall 2:  mit Briefwahl 
Die Wahlurne wurde geöffnet.  
(Bei Bedarf: Ihr Inhalt wurde mit dem Inhalt der Wahlurne des beweglichen Wahlvorstands 
vermischt) 
 
Danach wurden die Stimmzettel der Briefwählerinnen und Briefwähler den Stimmzettelum-
schlägen entnommen und in gefaltetem Zustand mit den Stimmzetteln der Urnenwählerin-
nen und Urnenwähler vermengt. Beim Öffnen der Stimmzettelumschläge wurden leere 
Stimmzettelumschläge mit dem Vermerk „leer abgegeben“ versehen; diese Stimmzet-
telumschläge wurden aufbewahrt. Befanden sich in einem Stimmzettelumschlag mehrere 
Stimmzettel derselben Wahl, wurden sie zusammengeheftet und auf der Rückseite mit 
dem Vermerk „Mehrfach abgegeben“ versehen.  
 
Anschließend wurden die Stimmzettel – nach Kreiswahl, Gemeindewahl und Wahl/Stich-
wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters getrennt gelegt und jeweils -3) gezählt. Dabei 
galten mehrfach abgegebene Stimmzettel und leer abgegebene Stimmzettelumschläge je-
weils als ein Stimmzettel. 
 
Leer abgegebene Stimmzettelumschläge wurden nur bei der Zählung der Wählerinnen und 
Wähler für die Kreiswahl berücksichtigt. 3) 

 
 Zu Nummer 3.2.3 (Abgleich der unter Nummer 3.2.1 und 3.2.2 ermittelten Zahlen) 

 
Stimmen die ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler (Nummer 3.2.1 und 3.2.2) 
trotz wiederholter Zählung nicht überein, ist von der in Nummer 3.2.1 ermittelten Zahl aus-
zugehen. In diesem Fall sind die in Nummer 3.2.2 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetra-
genen Zahlen entsprechend zu ändern. Die geänderten Zahlen sind am Rand zu vermer-
ken; alte Zahlenangaben dürfen nicht gelöscht oder radiert werden. 
Die geänderten Zahlen sind in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B einzutragen. 
 

 Zu Nummer 3.5 (Erneute Zählung) 
 
Die berichtigten Zahlen sind in Nummer 4 mit anderer Farbe oder auf andere Weise kennt-
lich zu machen. Alte Zahlenangaben dürfen nicht gelöscht oder radiert werden. 
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11 Unterschriften der Mitglieder des Wahlvorstands 

 
Vorstehende Wahlniederschrift wurde von allen anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstands ge-
nehmigt und von ihnen wie folgt unterschrieben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Ordnen und Verpacken der Wahlunterlagen 

 
Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden je für sich zu einem Paket in Papier verpackt und ver-
siegelt 

 
- die gültigen Stimmzettel, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beigefügt sind, 

 
- die ungekennzeichneten Stimmzettel  

- sowie die leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 1), 4) 
 

- die entgegengenommenen Wahlscheine, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beigefügt 
sind. 4) 

 
Jedes Paket wurde mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des Wahlbezirks und der In-
haltsangabe versehen. 
 
 

13 Übergabe der Wahlunterlagen 
 
Der/dem Beauftragten der Gemeindewahlleiterin/des Gemeindewahlleiters wurden übergeben 
 
- diese Wahlniederschrift mit Anlagen, 

 
- die versiegelten Pakete, wie in Nummer 12 beschrieben, 

 
- das Wählerverzeichnis, 1) 

 
- das Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine / die Mitteilung, das keine Wahl-

scheine für ungültig erklärt worden sind, *), 1) 
 

- die entgegengenommenen Wahlbenachrichtigungen 1)  sowie 
 

- alle sonstigen dem Wahlvorstand von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter 
zur Verfügung gestellten Unterlagen und Gegenstände. 1) 

 

Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher Die übrigen Beisitzerinnen und Beisitzer 

Die 1. Stellvertreterin / der 1. Stellvertreter 

Die 2. Stellvertreterin / der 2. Stellvertreter 

Die Schriftführerin / der Schriftführer 
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Übergabe 
 
   

 
 
 

Ordnungsgemäß übergeben:   Nach Prüfung auf Vollständigkeit übernommen: 
 
 
 
 
Unterschrift der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers         Unterschrift der/des Beauftragten der Gemeindewahlleiterin/ 
   des Gemeindewahlleiters 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung: 
Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete mit den 

weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind. 

Tag Uhrzeit 

  

______________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt / Nichtzutreffendes streichen 
 
1) Entfällt bei der Gemeindewahl, wenn Gemeinde- und Kreiswahl verbunden sind. Entfällt auch bei Direktwahl, 

wenn diese mit Gemeinde- und Kreiswahl verbunden ist. 
 
2) Entfällt bei der Kreiswahl sowie bei der Gemeindewahl und bei der Direktwahl, wenn diese nicht mit der Kreis-

wahl verbunden ist. 
 
3) Nichtzutreffendes streichen. Entfällt, wenn nur eine Gemeindewahl oder Kreiswahl oder Direktwahl stattfindet. 
 
4) Entfällt, wenn der Wahlbezirk nicht nach § 16 Absatz 1 Satz 2 GKWG für die Briefwahl bestimmt war. 
 
5) Hier sind bei verbundenen Wahlen Differenzen insbesondere dadurch möglich, dass Wählerinnen und Wähler 

nicht alle ihnen ausgehändigten Stimmzettel verwendet haben. 
 
6) Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Absatz 1 Nummer 3 GKWG) bzw. von Bewerberinnen/Be-

werbern zur Direktwahl, die einen Wahlvorschlag für sich selbst einreichen (§ 51 Absatz 1 Nummer 2 GKWG) 
ist hier „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“ einzusetzen. 

 
7) Wahlniederschriften und Meldevordrucke sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Zahlen des Wahlergeb-

nisses sind in der Schnellmeldung mit denselben Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlnie-
derschrift bezeichnet sind. 

 
8) Wenn bei Direktwahl nur ein Wahlvorschlag zugelassen war: Anzahl der gültigen „Ja“- und „Nein“-Stimmen. 
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Stimmzettel
für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am xx. Monat xxxx

im Wahlkreis 3 Flensburg

Erststimme Zweitstimme

Sie haben 2 Stimmen

1
Dr. Erdmann, Johann
Arzt 

Flensburg

CDU

2
Schulz, Erika
Lehrerin 

Flensburg

SPD

3
Anger, Martin
Kaufmann 

Flensburg

GRÜNE

4
Harms, Brigitte
Hausfrau 

Flensburg

FDP

5

6
Carstensen, Elke
Geschäftsführerin 

Flensburg

SSW

7
Johannsen, Gabriele
Diplom-Ingenieurin 

Flensburg

8
Krause, Uwe-Jens
Rechtsanwalt 

Flensburg

Parteilos

CDU

Christliche Demokratische  
Union Deutschlands
Inge Hansen, Horst Lange,  
Jutta Nehls, Ernst Behrens,  
Hildegard Dohrn

1

SPD

Sozialdemokratische Partei  
Deutschlands

Peter Bruhn, Elke Dietz,  
Knud Petersen, Christa Mohns, 
Albert Grahl

2

GRÜNE

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Inge Becker, Manfred Bauer,  
Käthe Köhler, Axel Winter,  
Ilse Greyer

3

FDP

Freie Demokratische Partei

Hans Richter, Ilse Moll,  
Ingo Sönksen, Maren Muhl,  
Klaus Gehlsen

4

PIRATEN

Piratenpartei Deutschland

Gisela Baumann, Peter Steffens,  
Maria Müller, Olaf Lehmann,  
Petra Schultze

5

SSW

Südschleswigscher  
Wählerverband

Uwe Schäfer, Erika Dahlmann, 
Lars Lassen, Elke Carstensen,  
Christian Held

6

hier 1 Stimme
für die Wahl 

einer/eines Wahlkreis- 
abgeordneten

hier 1 Stimme
für die Wahl einer Landesliste (Partei) 
– maßgebende Stimme für die Verteilung
der Sitze auf die einzelnen Parteien –

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Anlage 18
(zu § 33 Absatz 1 LWO)
(Stimmzettel)
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Stimmzettel
für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am xx. Monat xxxx

im Wahlkreis 3 Flensburg

Erststimme Zweitstimme

Sie haben 2 Stimmen

1
Dr. Erdmann, Johann
Arzt

Flensburg

CDU

2
Schulz, Erika
Lehrerin

Flensburg

SPD

3
Anger, Martin
Kaufmann

Flensburg

GRÜNE

4
Harms, Brigitte
Hausfrau

Flensburg

FDP

5

6
Carstensen, Elke
Geschäftsführerin

Flensburg

SSW

7
Johannsen, Gabriele
Diplom-Ingenieurin

Flensburg

Die 

8
Krause, Uwe-Jens
Rechtsanwalt

Flensburg

Parteilos

CDU

Christliche Demokratische 
Union Deutschlands
Inge Hansen, Horst Lange, 
Jutta Nehls, Ernst Behrens, 
Hildegard Dohrn

1

SPD

Sozialdemokratische Partei
Deutschlands

Peter Bruhn, Elke Dietz,
Knud Petersen, Christa Mohns, 
Albert Grahl

2

GRÜNE

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Inge Becker, Manfred Bauer, 
Käthe Köhler, Axel Winter, 
Ilse Greyer

3

FDP

Freie Demokratische Partei

Hans Richter, Ilse Moll, 
Ingo Sönksen, Maren Muhl, 
Klaus Gehlsen

4

PIRATEN

Piratenpartei Deutschland

Gisela Baumann, Peter Steffens, 
Maria Müller, Olaf Lehmann, 
Petra Schultze

5

SSW

Südschleswigscher 
Wählerverband

Uwe Schäfer, Erika Dahlmann,
Lars Lassen, Elke Carstensen,
Christian Held

6

hier 1 Stimme
für die Wahl

einer/eines Wahlkreis-
abgeordneten

hier 1 Stimme
für die Wahl einer Landesliste (Partei)
– maßgebende Stimme für die Verteilung
der Sitze auf die einzelnen Parteien –

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

Platz für Parteilogo

a Abstand Papierrand oben – obere Begrenzungslinie des ersten Wahlvorschlages:   117,0 mm 
b Abstand Papierrand oben – Mittelpunkt des Kreises des ersten Wahlvorschlages: 129,5 mm
c Abstand zwischen den Kreismittelpunkten (senkrecht) 

(zeitgleich Höhe des Feldes eines Wahlvorschlages): 24,5 mm
d Abstand linker Papierrand – Kreismittelpunkt: 109,5 mm
e Abstand rechter Papierrand – Kreismittelpunkt: 165,4 mm
f Abstand zwischen den Kreismittelpunkten (horizontal): 22,3 mm
g Kreisdurchmesser: 12,0 mm 

Format 297 mm x ??? mm

ab

d

f

g

c
e

Anlage 18
(zu § 33 Absatz 1 LWO)
(Stimmzettel)
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Landesverordnung
zur Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung*)

Vom 27. Okober 2022
Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. März 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 301, 305), in Verbindung mit 
§ 5 Absatz 1 der Verwaltungsgebührenverordnung 
vom 26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. August 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 799), verordnet das Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsgebüh-
renverordnung vom 26. September 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 30. August 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 799), 
wird wie folgt geändert:

Vor Tarifstelle 24.21 wird folgende Tarifstelle 24.20.7 
eingefügt:

„24.20.7 Überwachungs-, Kontroll- und 
Dokumentationspflichten ge-
mäß MARPOL Annex II, Re-
gel 13.6.1.1, 13.6.1.3.3.1, 
13.6.1.3.3.2, 13.7.1.2, 13.7.1.3, 
15.6 und 16 der Anlage II des 
Internationalen Übereinkom-
mens von 1973 zur Verhütung 
der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe und des Protokolls von 
1978 sowie des Protokolls von 
1997 zu diesem Übereinkommen 
(MARPOL-Übereinkommen) (BGBl. 
1982 II S. 2, 4; 1996 II S. 399, 
Anlageband; 2003 II S. 130, 
132), zuletzt geändert durch die 
Entschließung MEPC.324(75) 
vom 20. November 2020 (BGBl. II 
2022 S. 155, 157)“

100 
bis
2 000

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 27. Oktober 2022

Für den Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

T o b i a s  v o n  d e r  H e i d e
Staatssekretär

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58

Landesverordnung
zur Änderung der Alltagsförderungsverordnung*)

Vom 1. November 2022
Aufgrund des § 45a Absatz 3, des § 45b Absatz 4 
Satz 2, des § 45c Absatz 7 Satz 5 und des § 45d 
Satz 17 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale 
Pflegeversicherung – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1014, 1015), zuletzt geändert durch Artikel 3a 
des Gesetzes vom 16. September 2022 (BGBl. I 
S. 1454, 1468), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1
Änderung der Alltagsförderungsverordnung

Die Alltagsförderungsverordnung vom 25. August 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 990) wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

In Satz 3 wird nach dem Wort „handelt“ das Wort 
„es“ eingefügt.

*) Ändert LVO vom 25. August 2021, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 866-11-0-5

2. § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Zuständig für die Registrierung und die Auf-
hebung der Registrierung von Angeboten zur 
Unterstützung im Alltag im Rahmen der Nach-
barschaftshilfe von Anbieterinnen und Anbietern 
nach § 4 Nummer 5 ist das Landesamt für soziale 
Dienste des Landes Schleswig-Holstein. In dieser 
Funktion nimmt es die Aufgaben als Verantwort-
licher nach Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung 
(EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)1 
wahr.“

„1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 S. 1, ber. 2016 ABl. L 314 S. 72, ber. 2018 
ABl. L 127 S. 2 und ber. 2021 ABl. L 74 S. 35)“
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3. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

„8.  mit Namen und Kontaktdaten im Sinne 
des Absatzes 4 Satz 1 bei der zuständigen 
Stelle nach § 10 Absatz 2 registriert ist.“

b) In Absatz 2 Satz 4 werden nach den Wörtern 
„Im Abstand von drei Jahren ist“ die Wörter 
„gegenüber der zuständigen Stelle nach § 10 
Absatz 2“ eingefügt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Koordinierungs-
stelle Nachbarschaftshilfe“ durch die Wörter 
„zuständigen Stelle nach § 10 Absatz 2“ er-
setzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Bei Vorliegen der in den Absätzen 1 bis 3 
genannten Bedingungen registriert die zustän-
dige Stelle nach § 10 Absatz 2 die nachbar-
schaftlich engagierten Einzelpersonen mit 
Namen, Vornamen, Adresse (Postleitzahl, 
Wohnort, Straße, Hausnummer, Adresszusätze, 
Kreis/kreisfreie Stadt), Telefonnummer, E-Mail-
Adresse und dem aktuellen Unterstützungsan-
gebot in einer zu erstellenden Datenliste. Die 
jeweilige Pflegekasse der pflegebedürftigen 
Person, die die Kosten gemäß § 45 b SGB XI 
erstattet, ist berechtigt, bei der zuständigen 
Stelle nach § 10 Absatz 2 Auskunft darüber 
zu erlangen, ob die nachbarschaftlich enga-
gierte Einzelperson gemäß Satz 1 registriert 
ist. Die zuständige Stelle nach § 10 Absatz 2 
ist berechtigt, die gemäß Satz 1 erhobenen 
Daten in anonymisierter Form für statistische 
Zwecke zu verarbeiten.“

e) In Absatz 5 werden die Wörter „Koordinie-
rungsstelle Nachbarschaftshilfe“ durch die 

Wörter „zuständige Stelle nach § 10 Absatz 2“ 
ersetzt.

f) In Absatz 6 werden die Wörter „Koordinie-
rungsstelle Nachbarschaftshilfe hat“ durch die 
Wörter „Pflegekassen sowie die Landesverbän-
de der Pflegekassen Schleswig-Holstein und 
der Verband der Privaten Krankenversicherung 
e.V. haben“ ersetzt.

g) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Koor-
dinierungsstelle Nachbarschaftshilfe“ durch 
die Wörter „zuständige Stelle nach § 10 Ab-
satz 2“ersetzt.

h) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Die zuständige Stelle nach § 10 Absatz 2 
kann in Kooperation mit den örtlichen Pflege-
stützpunkten als lokale Ansprechpartner Hil-
festellung zur Inanspruchnahme der Angebote 
zur Unterstützung im Alltag durch Nachbar-
schaftshilfe, insbesondere die Koordinierung 
der erstmaligen Aufnahme der Nachbarschafts-
hilfe zwischen den Pflegebedürftigen und der 
nachbarschaftlich engagierten Einzelperson, 
anbieten, soweit die Pflegebedürftigen sowie 
die nachbarschaftlich engagierten Einzelper-
sonen hierzu die Einwilligung nach Artikel 7 
DSGVO erklärt haben. Hierfür kann die zustän-
dige Stelle nach § 10 Absatz 2 bei erklärter 
Einwilligung der registrierten nachbarschaftlich 
engagierten Einzelpersonen die nach Absatz 4 
Satz 1 erhobenen Daten an den Pflegestütz-
punkt im jeweiligen Kreis weiterleiten.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. November 2022

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident

A m i n a t a  T o u r é
Ministerin

für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung

Landesverordnung
zur Umsetzung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein

Vom 1. November 2022
Aufgrund des

1. § 9 Absatz 10 des Energiewende- und Klima-
schutzgesetzes Schleswig-Holstein vom 7. März 
2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 124), geändert durch 
Gesetz vom 2. Dezember 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 1339), verordnet das Ministerium für Ener-
giewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, 
Kommunales, Wohnen und Sport, dem Ministerium 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus und dem Ministerium für Allgemeine 
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur die folgenden Artikel 1 und 4,

2. § 36 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607, 4617), in 
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Verbindung mit § 2 der Ordnungswidrigkeiten-
Zuständigkeitsverordnung vom 22. Januar 1988 
(GVOBl. Schl.-H. S. 32), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 20. September 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 856, 857), und

3. § 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVO-
Bl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 17. März 2022 (GVOBl. 
Schl.- H. S. 301, 305), in Verbindung mit § 5 Ab-
satz 1 der Verwaltungsgebührenverordnung vom 
26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Okto-
ber 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 931), verordnet das 
Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Um-
welt und Natur die folgenden Artikel 2, 3 und 4:

Artikel 1
Landesverordnung

zur Ausführung zu § 9 des Energiewende- und 
Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 755-3-2

§ 1
Begriffsbestimmungen

Für die Ausführung des § 9 Absatz 1 bis 9 des 
Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-
Holstein (EWKG) vom 7. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 124), geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1339), gelten folgende 
Begriffsbestimmungen:

1. „Heizungsanlage“ ist eine technische Anlage zur 
Versorgung von Wohn- und Nichtwohngebäuden 
mit Raumwärme oder Raumwärme und Warm-
wasser; die Wärmeerzeugung kann hierbei insbe-
sondere durch Heizkessel, Stromdirektheizungen 
oder regenerative Wärmeerzeugungsanlagen sowie 
durch den Anschluss an ein Fernwärmenetz erfol-
gen; „Heizkessel“ im Sinne dieser Verordnung ist 
ein solcher im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 14 
des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 18a des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) 
geändert worden ist, (GEG);

2. der „Austausch einer Heizungsanlage“ liegt vor, 
wenn mindestens der Heizkessel oder der andere 
Wärmeerzeuger erneuert wird; bei Heizungsan-
lagen mit mehreren Wärmeerzeugern liegt ein 
Austausch vor, sobald ein Kessel oder Wärmeer-
zeuger erneuert wird; als Austausch gilt auch, 
wenn die Heizungsanlage durch den Anschluss 
an ein Wärmenetz ersetzt wird;

3. ein „nachträglicher Einbau einer Heizungsanlage“ 
liegt vor, wenn in ein bisher nicht beheiztes Gebäu-
de oder Teile des Gebäudes eine Heizungsanlage 
eingebaut wird;

4. „Stromdirektheizung“ im Sinne dieser Verordnung 
ist eine solche im Sinne von § 3 Absatz 1 Num-
mer 29 des GEG.

§ 2
Formulare

Für Anzeigen und Nachweise gemäß § 9 Absatz 3 
Sätze 1 und 2 EWKG sowie zur Darlegung der 
Gründe für ein Entfallen der Nutzungspflicht nach 
§ 9 Absatz 9 EWKG sind Formulare zu verwenden, 
welche durch das für Energie und Klimaschutz zu-
ständige Ministerium gemeinsam mit dem für Bauen 
zuständigen Ministerium öffentlich bekanntgemacht 
werden.

§ 3
Anzeige und Nachweis

(1) Die Anzeigepflicht gemäß § 9 Absatz 3 Satz 1 
EWKG ist mit Zugang des unterschriebenen Formulars 
bei der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin 
oder dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
ger erfüllt. Der Zugang der Anzeige wird schriftlich 
bestätigt und die Gebäudeeigentümerin oder der 
Gebäudeeigentümer erhält binnen eines Monats nach 
Zugang der Anzeige einen schriftlichen Hinweis, falls 
die Pflicht zum anteiligen Einsatz von Erneuerbaren 
Energien nach § 9 Absatz 1 in Verbindung mit den 
Absätzen 4 bis 8 EWKG durch die angezeigten Maß-
nahmen nicht erfüllbar ist oder Nachbesserungen 
erforderlich sind.

(2) Der Austausch der Heizungsanlage kann auf eige-
nes Risiko der Gebäudeeigentümerin oder des Gebäu-
deeigentümers auch bereits innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Anzeige bei der bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegerin oder dem bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger erfolgen.

(3) Zum Nachweis gemäß § 9 Absatz 3 Satz 2 EWKG 
hat die Gebäudeeigentümerin oder der Gebäudeeigen-
tümer Unterlagen vorzulegen, aus denen sich ergibt,

1. welche anerkannte Erneuerbare Energie (§ 9 Ab-
satz 4 Satz 1 EWKG in Verbindung mit § 2 Num-
mer 5 EWKG) genutzt wird oder

2. welche Ersatzmaßnahme (§ 9 Absatz 5 bis 8 
EWKG) eingesetzt wird oder

3. welche Kombination (§ 9 Absatz 4 Satz 2 EWKG) 
von anerkannten Erneuerbaren Energien mit Ersatz-
maßnahmen unter Angabe der Anteile verwendet 
wird.

(4) Der Nachweis gemäß § 9 Absatz 3 Satz 2 EWKG 
ist erbracht, wenn seitens der bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfegerin oder des bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegers entweder eine Bestätigung 
zur nachgewiesenen Maßnahme erfolgt ist oder nach 
Ablauf eines Monats nach Zugang des Nachweises 
kein Hinweis zur Nachbesserung erteilt wurde.

§ 4
Überwachung, Mitwirkungs- und 

Mitteilungspflichten

(1) Im Rahmen der Überwachung und Überprüfung 
der Nutzungs- und Nachweispflichten gemäß § 9 
Absatz 3 Satz 3 EWKG durch die zuständigen be-
vollmächtigen Bezirksschornsteinfegerinnen und 
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zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
sind die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigen-
tümer zur Mitwirkung verpflichtet und haben hierzu 
alle erforderlichen Informationen und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen.

(2) Ergeben sich aus Überwachung und Überprüfung 
Hinweise auf Verstöße gegen die Anzeige-, Nachweis- 
und Nutzungspflichten, teilen die bevollmächtigen 
Bezirksschornsteinfegerinnen und bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger dies den für Ordnungswidrig-
keiten jeweils zuständigen Landrätinnen, Landräten, 
Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern als Kreisord-
nungsbehörden mit, soweit dies zur Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 17 Absatz 1 EWKG 
erforderlich ist.

§ 5
Statistik

Für statistische Zwecke übermitteln die bevollmäch-
tigen Bezirksschornsteinfegerinnen und bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfeger die Ergebnisse der 
Überwachung nach § 9 Absatz 3 Satz 3 EWKG je-
des Kalenderjahres in anonymisierter Form bis zum 
31. Januar des folgenden Jahres dem Landesin-
nungsverband der Bezirksschornsteinfegerinnen und 
Bezirksschornsteinfeger (LIV) unter Verwendung eines 
vom LIV dafür bereitgestellten Formulars. Zu über-
mitteln sind insbesondere die Anzahl der Anzeigen, 
die Verteilung der Nachweise gemäß den gewählten 
Erfüllungsoptionen auf den Anzeigeformularen ein-
schließlich der Angaben zu bisherigen und künftigen 
Heizungsanlagen sowie der Energieträger, gebäude-
bezogene Daten zu Orten und Baujahren sowie Art 
und Anzahl der Hinweise auf Verstöße gemäß § 5 
Absatz 2. Der LIV erstellt für jedes Kalenderjahr eine 
Übersicht und eine statistische Auswertung der über-
mittelten Daten und legt diese bis zum 30. April des 
folgenden Jahres dem für Energie und Klimaschutz 
zuständigen Ministerium vor. Für die Erstellung dieser 
Übersicht und die statistische Auswertung sowie 
für die Anbindung und Pflege einer IT-Schnittstelle 
zum Abruf der Formulare gemäß § 3 erhält der LIV 
von dem für Energie und Klimaschutz zuständigen 
Ministerium eine Jahrespauschale, die gesondert 
vereinbart wird.

§ 6
Anerkannte Nutzung Erneuerbarer Energien

(1) Für die anerkannte Nutzung Erneuerbarer Energien 
nach § 9 Absatz 4 Satz 1 EWKG in Verbindung mit 
§ 2 Nummer 5 EWKG sind ergänzend die folgenden 
Absätze maßgeblich.

(2) Die gemäß § 9 Absatz 4 Satz 1 EWKG aner-
kannte Nutzung von Geothermie und Umweltwärme 
schließt die Nutzung von Abwärme nach § 2 Num-
mer 1 EWKG ein und ist durch folgende technische 
Lösungen möglich:

1. elektrisch oder gasbetriebene Sole/Wasser-Wär-
mepumpen, Wasser/Wasser-Wärmepumpen oder 
Luft/Wasser-Wärmepumpen, die nach der Verord-

nung (EU) 813/20131 ordnungsgemäß in Verkehr 
gebracht wurden,

2. elektrisch oder gasbetriebene Luft/Luft-Wärme-
pumpen oder festverbaute Luftheizungsprodukte, 
die nach der Verordnung (EU) 2016/22812 ord-
nungsgemäß in Verkehr gebracht wurden,

3. festverbaute Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewin-
nung, die nach der Verordnung (EU) 1253/20143 
ordnungsgemäß in Verkehr gebracht wurden und 
die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, insbe-
sondere nach den Technischen Baubestimmungen 
Schleswig-Holstein (VV TB SH) vom 22. April 2021 
(Amtsbl. Schl.-H. 2021 Nr. 19, S. 607) erfüllen,

4. Nutzung von Abwärme, die im unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang produziert wird, 
wenn hierdurch entweder 15 Prozent des Wär-
meenergiebedarfs gedeckt wird oder mindestens 
50 Prozent der Nutzfläche bei Nichtwohngebäuden 
oder mindestens 50 Prozent der Wohnfläche bei 
Wohngebäuden versorgt wird.

(3) Für die gemäß § 9 Absatz 4 Satz 1 EWKG aner-
kannte Nutzung von fester, flüssiger oder gasförmiger 
Biomasse gelten folgende Voraussetzungen:

1. Eine öl- oder gasbetriebene Heizungsanlage oder 
gasbetriebene Brennstoffzelle wird zur vollständigen 
Deckung des Wärmeenergiebedarfs genutzt und mit 
einem Brennstoff betrieben, der durch Beimischung 
zu mindestens 15 Prozent aus Erneuerbaren Energi-
en besteht; wenn ein Brennstoff eingesetzt werden 
soll, der durch Beimischung zu einem geringeren 
Prozentsatz aus Erneuerbaren Energien besteht, 
muss dies in Kombination mit anderen Maßnahmen 
gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 EWKG erfolgen; der 
Nachweis über den beigemischten Anteil kann 
beispielsweise durch einen Bezugsvertrag oder eine 
Rechnung nachgewiesen werden, sofern

a) gasförmige Biomasse den Voraussetzungen des 
§ 40 Absatz 3 Nummer 2 GEG entspricht oder

b) flüssige Biomasse den Anforderungen nach 
§ 39 Absatz 3 GEG entspricht;

1 Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission vom 
2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltge-
rechte Gestaltung von Raumheizgeräten und Kombiheiz-
geräten (ABl. L 239 vom 6.9.2013, S. 136-161)

2 Verordnung (EU) 2016/2281 der Kommission vom 
30. November 2016 zur Durchführung der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung 
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
energieverbrauchsrelevanter Produkte im Hinblick auf 
Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler 
mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren 
(Text von Bedeutung für den EWR) vom 30.11.2016 
(ABl. L 346 vom 20.12.2016, S. 1–50)

3 Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 
07.07.2014 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 
Lüftungsanlagen (ABl. L 337 vom 25.11.2014, S. 8-26)
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2. bei Betrieb von mehreren zentralen Heizkesseln 
zur Deckung der Grundlast werden mindestens 
15 Prozent der Nennwärmeleistung des Kessels 
durch Biomasse gedeckt;

3. feste Biomasse wird wie folgt genutzt:

a) für den Betrieb einer Heizungsanlage zur voll-
ständigen Deckung des Wärmeenergiebedarfs,

b) für den Betrieb einer Heizungsanlage zur De-
ckung von mindestens 15 Prozent des Wär-
meenergiebedarfs, was durch Rechnung oder 
Eigenerklärung nachzuweisen ist,

c) für den Betrieb von Einzelraumfeuerungsan-
lagen gemäß § 2 Nummer 3 der 1. BImSchV, 
welche mindestens 30 Prozent der Wohnflä-
che nachweisbar beheizen und an mindestens 
90 Tagen im Jahr benutzt werden oder mit 
einem Wasserwärmeüberträger zum Zentral-
heizungssystem ausgestattet sind,

d) in Ausnahmefällen ersatzweise anstelle der An-
forderungen des Buchstaben c für den Betrieb 
von Einzelraumfeuerungsanlagen gemäß § 2 
Nummer 3 der 1. BImSchV zur Deckung von 
mindestens 15 Prozent des Wärmeenergiebe-
darfs, was durch Rechnung oder Eigenerklärung 
nachzuweisen ist.

(4) Die anerkannte Nutzung Erneuerbarer Energien kann 
auch durch Nutzung von daraus erzeugtem Strom in 
einer Stromdirektheizung erfolgen, wenn dadurch der 
Wärmeenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent gedeckt 
wird. In dem Fall ist über einen Strombezugsvertrag 
oder durch eine Erzeugung im unmittelbaren räumli-
chen Zusammenhang mit dem Gebäude gegenüber der 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin oder dem 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nachzuweisen, 
dass ausschließlich Strom aus Anlagen zur Erzeugung 
von Erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt.

§ 7
Gebäudeindividueller energetischer 

Sanierungsfahrplan

Die Erstellung eines gebäudeindividuellen energe-
tischen Sanierungsfahrplans gemäß § 9 Absatz 7 
EWKG muss durch eine vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zugelassene Ener-
gieberaterin oder einen entsprechenden Energieberater 
erfolgen, die oder der in der Energieeffizienz-Experten-
Datenbank der Deutschen Energie-Agentur GmbH 
unter www.energie-effizienz-experten.de gelistet ist.

§ 8
Entfallen der Nutzungspflicht

(1) Die Gründe für ein Entfallen der Nutzungspflicht 
nach § 9 Absatz 9 EWKG hat die Gebäudeeigentü-
merin oder der Gebäudeeigentümer gegenüber der 
zuständigen bevollmächtigen Bezirksschornsteinfege-
rin oder dem zuständigen bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger schriftlich unter Verwendung des 
entsprechenden Formulars darzulegen. Der Eingang 
der Begründung wird schriftlich bestätigt und die 

Gebäudeeigentümerin oder der Gebäudeeigentümer 
erhält binnen eines Monats nach Eingang der Begrün-
dung bei der bevollmächtigten Bezirksschornstein-
fegerin oder dem bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger schriftlich einen beratenden Hinweis, falls 
Nachbesserungen erforderlich sind.

(2) Die Nutzungspflicht entfällt gemäß § 9 Absatz 9 
Satz 1 Nummer 3 EWKG insbesondere, wenn

1. eine Wirtschaftlichkeitsberechnung eines Energie-
beraters, der bei der Energieeffizienz-Experten-
Datenbank der Deutschen Energie-Agentur GmbH 
unter www.energie-effizienz-experten.de gelistet 
ist, ergibt, dass eine Amortisation der günstigs-
ten technisch realisierbaren Option zur Erfüllung 
des § 9 Absatz 1 Satz 1 EWKG erst nach über 
20 Jahren möglich ist, oder

2. die Gebäudeeigentümerin oder der Gebäudeeigen-
tümer auf Grund ihrer oder seiner persönlichen 
oder betrieblichen Situation nachweislich nicht in 
der Lage ist, die günstigste technisch realisierbare 
Option zur Erfüllung des § 9 Absatz 1 Satz 1 
EWKG zu finanzieren.

§ 9
Gebühren

Die beliehenen Bezirksschornsteinfegerinnen und 
Bezirksschornsteinfeger erheben für Amtshandlungen 
der ihnen durch § 9 Absatz 11 Satz 1 EWKG über-
tragenen Aufgaben nach § 9 Absatz 3 und 5 bis 8 
EWKG Gebühren und Auslagen nach Maßgabe des 
Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
zur Änderung des Landesjustizgesetzes und ande-
rer Gesetze vom 17. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 301), in Verbindung mit der Verwaltungsgebüh-
renverordnung vom 26. September 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 27. Oktober 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 931).

Artikel 2
Änderung der Ordnungswidrigkeiten-

Zuständigkeitsverordnung1)

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswid-
rigkeiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung 
vom 14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 
20. September 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 856, 857), 
wird wie folgt geändert:

Nach der Gliederungsnummer 2.2.12.3 wird folgende 
Gliederungsnummer 2.2.13 eingefügt:

„2.2.13 Energiewende und Klimaschutz

2.2.13.1  § 17 des Energiewende- und Klimaschutz-
gesetzes Schleswig-Holstein (EWKG) vom 
7. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 124), 
geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1339)“

1) Ändert Zuständigkeitsverzeichnis i.d.F. vom 14. Sep-
tember 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5
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Artikel 3
Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung2)

Der Allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsge-
bührenverordnung vom 26. September 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 27. Oktober 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 931), 
wird wie folgt geändert:

Nach der Tarifstelle 10.1.22 wird folgende Tarifstelle 
10.1.23 eingefügt:

„10.1.23 Amtshandlungen nach § 9 
Absatz 3 und 5 bis 8 des 
Energiewende- und Klima-
schutzgesetzes Schleswig-
Holstein (EWKG) vom 7. März 
2017 (GVOB l .  Sch l . -H . 
S. 124), geändert durch Ge-
setz vom 2. Dezember 2021

Nach 
Zeitauf-
wand“

(GVOBl. Schl.-H. S. 1339), 
nach Zeitaufwand. Für die 
Anforderung eines fehlenden 
Nachweises sowie für Fahr- und 
Rüstzeiten können jeweils pau-
schal 15 Minuten in Anschlag 
gebracht werden. Als Stunden-
satz ist der Mittelwert der Ver-
gütung der Laufbahngruppe 2, 
erstes und zweites Einstiegsamt 
nach § 6 der Verwaltungsge-
bührenverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung anzusetzen.

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. November 2022

T o b i a s  G o l d s c h m i d t
Minister

für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur

2) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58

Landesverordnung
zur Änderung der Landesdüngeverordnung1)

Vom 4. November 2022
Aufgrund des § 13a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 
und § 13a Absatz 3 Satz 1 der Düngeverordnung 
vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), zuletzt geändert 
durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3436, 3477), in Verbindung mit § 15 Ab-
satz 6 Satz 1 sowie § 15 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 
des Düngegesetzes vom 9. Januar 2009 (BGBl. I 
S. 54, ber. S. 136), zuletzt geändert durch Artikel 96 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436, 
3477), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1
Änderung der Landesdüngeverordnung

Die Landesdüngeverordnung vom 15. Dezember 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 1078) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „3. November 
2020 (BAnz AT 10.11.2020 B4)“ durch die Angabe 
„10. August 2022 (BAnz AT 16.08.2022 B2)“ 
ersetzt.

2. In § 3 Satz 4 werden die Wörter „auf Feldblock-
ebene“ gestrichen.

3. In § 4 Absatz 4 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Liegen die Flächen nach der Neuausweisung 
im Jahre 2022 erstmals ganz oder teilweise in 
der N-Kulisse, hat die erstmalige Teilnahme an 
einer Düngeberatung nach Satz 1 bis spätestens 
31. Dezember 2023 zu erfolgen.“

Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 
bis 6.

4. Die Anlage zu § 3 wird durch die dieser Ver-
ordnung beigefügten Anlage „Anlage (zu § 3)“ 
ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. November 2022

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident

W e r n e r  S c h w a r z
Minister

für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und 
Verbraucherschutz

1) Ändert LVO vom 15. Dezember 2020, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 7820-7-3
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Hinweis:   Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http://
www.schleswig-holstein.de (→ Landesrecht) abgerufen 
werden.
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